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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
 1.

(Ausgegeben am 26. Jannar 1897.)

1. NR 3 23. Maes. 4 ."

vom 12. Januar 1897,
betreffend Ausführung des Börsengesetzes vom 22. Juni 1896.

Mit Serenissimi Höchster Genehmigung wird die Führung der Börsenregister
auf Grund des § 54 des Börsengesepes vom 22. Juni 1896 dem Amtsgericht
Greiz auch für die Bezirke der Amtsgerichte Zeulenroda und Burgk übertragen.

Greiz, am 12. Jannar 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische, Landesregierung.
Saupe.

2. Landesherrliche Verordnung
vom 13. Januar 1897,

betreffend den Uebertritt von Ausländern von einer christlichen
Confession zur anderen.

Wir
Heinrich der Zwei und Zwanzigste von Gottes Gnaden Aelterer
Linie sonveräner Fürst Reuß, Graf und Herr von Plauen, Herr zu

Greiz, Cranichfeld, Gera, Schleiz und Lobenstein
etc. etc. ete.
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verordnen auf Vortrag Unseres Consistoriums und Unserer Landesregierung was
folgt: .

Einziger Paragraph.
Der Uebertritt von einer christlichen Confession zur anderen ist Ausländern,

d. h. Reichsausländern sowohl wie Angehörigen anderer Deutscher Bundesstaaten,
im Fürstenthum nur dann gestattet, wenn sie in ihrem Heimathstaate kein Domizil
mehr besitzen, vielmehr ihren gewöhnlichen Wohnsih im Fürstenthum haben und
ein schriftliches Zeugniß des zuständigen Pfarrers ihrer bisherigen Confession darüber
beibringen, daß sie ihre Willensmeinung vor diesem erklärt und der darauf empfan-
genen seelsorgerischen Belehrung ungeachtet nach Ablauf einer zu bestimmenden
vierwöchigen Bedenkzeit an ihrem Entschluß festgehalten haben und aus ihrer bis-

herigen Kichengemeinschest entlassen sind.
rkundlich haben Wir gegenwärtigeVerorduung Höchsteigenhändig vollzogenund u Fursulche Insiegel beidrucken lassen

Gegeben Greiz, am 13. Jannar r“
(L 8) Heinrich K##l.

v. Dietel.

3. Regierungs-Verordnung
vom 20. Jannar 1897,

die Herstellung von Acetylengas betreffend.
Mit Soronissimi Höchster Genehmigung wird bezüglich der Herstellung des

Acetylengases in Rücksicht auf die damit verbundenen Gefahren Folgendes verordnet:
81.

Wer Acetylengas aus Calciumcarbid mittelst Wasser darstellen will, bedarf
der schriftlichen Genehmigung zur Benutzung der erforderlichen Apparate und
Beleuchtungseinrichtungen.

§v2.
Zuständig zur Ertheilung der Genehmigung ist auf dem platten Lande das

Fürstliche Landrathsamt, in den Städten der Gemeindevorstand.
83.

Die Genehmigung kann erst ertheilt werden, wenn der Fürstliche Fabriken-
inspektor, welchem eingehende Gesuche von derbetreffenden Behörde zu diesem Zwecke
mitzutheilen sind, die Apparate sowie die Beleuchtungseinrichtungen besichtigt und
bescheinigt hat, daß Erinnerungen gegen die Benutzung derselben von ihm nicht zu
stellen, oder das die von ihm gestellten Erinnerungen erledigt sind.



84.

e zur Darstellung und zum Auffangen des Uertlengases zu benuyzendenApparate uchen so eingerichtet sein, daß der Druck in den Gasentwickelungs-
Apparaten, in den Nahrleitungen und in den Gasbehältern 1½ Atmosphären
nicht Merseigennkang nsar und Rohrleitungen dürfen ein Gemisch von Acetylengas und

Luft Ach uthmtn.
8. 5.

Die Benutzung der Apparate und Beleuchtungseinrichtungen vor dazu er-
theilter Genehmigung wird mit Geldstrafe bis zu 150 Mk. im Unvermögensfalle
mit entsprechender Haft bestraft.

Greiz, am 20. Jannar 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.v. Dietel.

Saupe.

4. Reai àa. W## 4 4J.o

v011123.Ja11ua1.-1897,
betreffend Veränderungen unter den Mitgliedern der zufolge
Regierungs-Bekanntmachung vom 5. Februar 1878 gebildeten

gemeinschaftlichen Sachverständigen-Vereine.

neer Bezugnahme auf die Regierungsbekanntmachung vom 5. Januar
1891 (G. S. S. 1) wird hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß

an Stelle des verstorbenen Professors Berthold Woltze in Weimar der
Leiter der photographischen Werkstätten von Karl Zeiß in Jena, Dr. Paul
Rudolph daselbst, als Mitglied des photographischen Sachverständigen-

ernaunt worden ist.
Greiz, am 23. Jannar 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.v. Dietel.

Saupe.
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
 .2.

(Ausgegeben am 23. März 1897).

# 1 &amp;. Ver. 1 4

vom 2. März 1897,
die Verleihung der Rechte einer juristischen Person an den Verein

„Turnerschaft“ in Greiz betreffend.

Mittelst Höchstlandesherrlicher Signatur vom 27. vor. Mts. sind dem Verein
„Turnerschaft" in Greiz auf geschehenes Ansuchen die Rechte einer juristischen
Person bis auf Widerruf verliehen worden, was andurch zur öffentlichen Kenntniß
gebracht wird.

Greiz, am 2. März 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.v. Dietel.

Saupe.

6. Patent
vom 19. März 1897,

die für das Jahr 1897 zuzKuentrichtendeGintommenstener betreffend.
Unter Bezugnahme auf das am 16. Dezember vor. Is. erlassene Patent

bezüglich der im Jahre 1897 zu entrichtenden Landesabgaben (Ges. S. 1896
S. 39) werden die im laufenden Jahre zu entrichtenden 9 Termine Einkommen-
steuer wie folgt ausgeschrieben:

2



einer
einer
einer
einer
einer
einer
einer

#auf den
auf den 11. Wii
auf den 19. Juli,
auf den 24. August,
auf den 29. September,
auf den 5. November,
auf den 13. Dezember.

zwei auf den 30. Wäär,f

Die Ausschreibung und Erhebung eines weiteren Einkommensteuertermins
bleibt vorbehalten.

Greiz, am 19. März 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Dietel.

Saupe.



Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
 3.

(Ausgegeben am 24. Juni 1897).

7. N 3 M. 4. J.

vom 26. März 1897,

betreffend Abänderung der mit der Krone Preußen abgeschlossenen
Militär-Convention.

Die mit der Krone Preußen abgeschlossene Militär-Convention (Art. 7) ist
dahin abgeändert,

daß die betreffenden rnetbeil neben der Landeskokarde eineKokarde in den Reichs
und die außeerhalb DW Kontingents-Regimenter ihre Dienstzeit
ableistenden Wehrpflichtigen der betheiligten Staaten nicht mehr die
Landeskokarde, sondern die Kokarde in den Bundesfarben und die
Kokarde desienigen Kontingents zu tragen haben, welchem sic an-
gehören. (Vergl. Amts= und Verordnungsblatt Nr. 35).

Greiz, am 26. März 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Dietel.

Saupe.

8. Regi OWM., 4 *3½
Dem Fürstlichen Aichamte inin Greiz ist die Veinguh zur Aichung und

Beglaubigung von Waagen auch für eine größte Last von mehr als 2000 kg
beigelegt worden.



Solches wird andurch zur Ssentichen Kenntniß gebracht.Greiz, den 5. Juni1

Fürstlich Rh-Poautse Landesregierung.
v. ietel.

Saupe.

9. R 4 2.Mas. 4 4.

vom 16. Juni 1897,
die Veröffentlichung der Telegraphenordnung für das Deutsche Reichvom 9. Juni 1897 betr.

Infolge der seit Erlaß der Telegraphenordnung für das Deutsche Reich
vom 15. Juni 1891 im Laufe der Zeit eingetretenen Aenderungen, sowie wegen
der im Hinblick auf die Beschlüsse der vorjährigen Budapester internationalen Tele-
graphenkonferenz auch im inneren Deutschen Telegraphenverkehr einzuführenden
abändernden Bestimmungen ist eine neue Ausgabe der Telegraphenordnung für das
Deutsche Reich erforderlich geworden.

Die letztere, welche mit dem 1. Juli l. Is. in Kraft tritt, wird hierdurch
für das Fürstenthum zur öffentlichen Kenntniß gebracht.

Greiz, am 16. Juni 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.v. ietel.
Saupe.

Auf Grund des Artikels 48 der Reichsverfassung wird nachstehende

Telegraphenordnung
erlassen.

81.
Venuhung des 1 Die Bennumg der für den öffentlichen Verkehr bestimmten Telegraphen
Wichnen. steht Jedermann zu. Die Venvaltung hat jedoch das Recht, ihre Linien und

Telegraphenanstalten zeitweise ganz oder zum Theil für alle oder für gewisse

hatzungen von Korrespondenz zu Föllhen.IIPrivattelegramme, deren Inhalt gegen die Gesetze verstößt oder aus
Rücksichten des öffentlichen Wohles oder der Sittlichkeit für unzulässig erachtet wird,
werden zurückgewiesen. Die Entscheidung über die Zulässigkeit des Inhalts steht
dem Vorsteher der Aufgabeanstalt, bz. der Zwischen= oder Ankunftsanstalt oder dessen
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Vertreter, in zweiter Instanz der dieser Anstalt vorgesetzten Ober-Postdirection und
in letzter Instanz dem Reichs-Postamte zu, gegen dessen Entscheidung eineBerufung
nicht stattfindet. Bei Staatstelegrammen keit den Telegraphenanstalten einePrüfung der Zulässigkeit des Inhalts nichtz

8 2.

I Die Telegrame zerfallen rücksichtlich ihrer Behandlung in folgende Einh-umg
Gattungen: Teleg#mme.

Staatstelegrammc,

Telegraphen- dienstelegmmma53 hret)! Privattelegramme.
Bei der Beförderung geniesen die Staatstelegramme, welche als solche be-

zeichnet und durch Siegel oder Stempel beglaubigt sein müssen, vor den übrigen
Telegrammen, die Telegraphen-Diensttelegramme vor den Privattelegrammen und
die dringenden Privattelegramme vor den gewöhnlichen Privattelegrammen den
Vorrang.

II In Bezug auf die Abfassung sind zu unterscheiden:
1 Telegramme in offener Sprache,2. Telegramme in geheimer Sprache.

Die geheime Sprache scheidet sich in
u) verabredete Sprache,
b) chiffrirte Sprache.

III Unter „Telegrammen in offener Sprache' werden solche
Telegramme verstanden, welche in einer oder in mehreren der für den telegraphischen

Verkehr zugelassenen Sprachen derart abgefaßt sind, daß sie einen verständlichen
inn geben. Sie behalten die Eigenschaft als Telegramme in offener Sprache

auch, wenn sie Handelszeichen enthalten. Welche Sprachen neben der deutschen für
Telegramme in offener Sprache gestattet sind, wird von der Telegraphenverwaltung
bekannt gemacht. Für Telegramme, welche streckenweise, oder ausschließlich dur
Telegraphen der innerhalb des Deutschen Reiches gelegenen Eisenbahnen zu beför-
dern sind, ist jedoch die Fassung in deutscher Sprache Bedingung, soweit nicht für
einzelne Bahnen und Stationen der Gebrauch fremder Sprachen ausdrücklich nach-
gegeben wird.

IV Als „Telegramme in verabredeter Sprache“ werden dieje-
nigen Telegramme angesehen, in denen Wörter angewendet sind, welche, obwohl
jedes für sich eine sprachliche Bedeutung hat, keine für die betheiligten Dienststellen
verständliche Sätze bilden.

Diese Wörter werden aus Wörterbüchern, welche für die Korrespondenz in
verabredeter Sprache zugelassen sind, entnommen. Von einem noch festzusetzenden
Zeitpunkte ab sind alle Wörter, die zur Abfassung von Telegrammen in verabredeter
Sprache gebraucht werden sollen, aus dem vom Internationalen Büreau der Tele-

9%

ern
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graphenverwaltungen aufgestellten Wörterverzeichniß zu entnehmen. Die Wörter
der verabredeten Sprache dürfen höchstens 10 Buchstaben nach dem Morsealphabete
enthalten und müssen einer oder mehreren der nachgenannten Sprachen, nämlich
der deutschen, englischen, spanischen, französischen, holländischen, italienischen, portu-
giesischen und lateinischen Sprache, entnommen sein. Eigennamen dürfen in den
ganz oder theilweise in verabredeter Sprache abgefaßten Telegrammen nur mit
ihrer Bedeutung in offener Sprache vorkommen. Die in das amtliche Wörterbuch
aufgenommenen Eigennamen können jedoch mit einer verabredeten Bedentung ge-
braucht werden.

Die Aufgabeanstalt kann von dem Aufgeber die Vorlegung des Wörterbuches
fordern, um die Ausführung der vorstehenden Vorschriften einer Prüfung zu unter-
ziehen.

V Unter „Telegrammen in chiffrirter Sprache“ versteht man
diejenigen Telegramme, deren Text gäuzlich oder zum Theil aus Gruppen oder
aus Reihen von Ziffern oder Buchstaben mit geheimer Bedentung besteht.

Der chiffrirte Text der Privattelegramme muß ausschließlich aus ara-
bischen Ziffern zusammengesetzt sein: der Gebrauch von Buchstaben oder Gruppen
von Buchstaben mit geheimer Bedentung ist nicht gestatict. Als Gruppen von
Buchstaben mit geheimer Bedeutung werden nicht angesehen die zu Handelsmarken
verwendeten Buchstaben, sowie in Seetelegrammen (vergl. § 10) die durch Buchstaben
dargestellten Zeichen des allgemeinen Handelskodex.

In Staatstelegrammen kann der chiffrirte Text sowohl in Gruppen oder
Reihen von Ziffern, als auch in Gruppen oder Reihen von Buchstaben mit geheimer
Bedeutung abgefaßt werden; jedoch dürfen Ziffern und Buchstaben mit geheimer
Bedeutung nebeneinander in einem und demselben Telegramm nicht vorkommen.

= 1 Die Urschrift jedes zu befördernden Telegramms muß in solchen deutschen inggrrir lateinischen Buchstaben bz. in solchen Zeichen, welche sich durch den Telegraphen
vu r lassen, leserlich geschrieben sein. Einschaltungen, Randzusäte, Streich-

ungen oder lleberschreibungen müssen vom Aufgeber des Telegramms oder vonseinen Beauftragten bescheinigt werden.
Der Absender eines Privattelegramms ist verpflichtet, auf Verlangen

der Aufgabeanstalt sich über seine Persönlichkeit auszuweisen. Andererseits steht es
ihm frei, in sein Telegramm die Beglaubigung seiner Unterschrift aufnehmen zu
lassen (vergl. unter XI).

ie einzelnen Theile eines Telegramms müssen in folgender Ordnung

aufgeführt weden;die besonderen Angaben,

2. die Michrit.k der Text und5Z die Unterschrift.



11

IV Die etwaigen besonderen Angaben bezüglich der Bestellung am
Bestimmungsorte, der bezahlten Antwort, der Empfangsanzeige, der Dringlichkeit,
der Vergleichung, der Nachsendung, der Weiterbeförderung, der offenen oder der
eigenhändigen (uur an den Empfänger selbst zu bewirkenden) Bestellung des Tele-
gramms 2c. müssen vom Aufgeber in der Urschrift, und zwar unmittelbar vor die
Aufschrift niedergeschrieben werden. Für diese Vermerke sind folgende, zwischen

Klammern 4 sehende Abkürzungen zugelassen:(D) für „dringend“.
(Rbp für „Antwort bezahlt“,
(Kbx) für „Antwort bezahlt X Wörter",
(Rbl) für „dringende Antwort bezahlt“
(Ri Dx) für rriahen Antwort bezahlt 1X Wörter“,(ro) für „Vergleichun(PeO) für Tillhramm beit telegraphischer Empfangsanzeige“,
(ln) für „Telegramm mit Empfangsanzeige durch die Post“,
(FS) für „nachzusenden“,
() für „Post eingeschrieben“,
(XD) für „Eilbote bezahlt"“,
(RXT für „Antwort und Bote bezahlt“,
(RO) für „offen zu bestellen“,
IT) für „eigenhändig zu bestellen,
(rhR) für „telegraphenlagernd“,
(PGO) für „posllagernd“,
(DO#l#) für „postlagernd eingeschrieben“,
(Tlx) für „&amp; Aufschriften“.

V Die Aufschrift muß alle Angaben enthalten, welche nöthig sind, um
die Uebermittelung des Telegramms an dessen Bestimmung zu sichern, und ferner
so beschaffen sein, daß die Bestellung an den Empfänger ohne Nachforschungen und
Rückfragen erfolgen kann. Sie muß für die großen Städte die Straße und die
Hausnummer nachweisen oder in Ermangelung dieser Angaben Näheres über die

Verufsart des Empfängers oder andere zweckentsprechende Mittheilungen enthalten.
Selbst für kleinere Orle ist es wünschenswerth, daß dem Namen des Empfängers

eine ergänzende Bezeichnung beigefügt wird, welche geeignet ist, im Falle einer
Entstellung des Eigennamens der Bestimmungsanstalt für die Ermittelung des
Empfängers einen Anhalt zu gewähren. Die genaue Bezeichnung der geographischen
Lage des Bestimmungsorts ist erforderlich, sofern ein Zweifel über die dem Tele-
guamm zu gebende Richtung bestehen kann, namentlich bei gleichlautenden Orts-
ezeichnungenDie Aufgabe von Telegrammen mit der Bezeichnung „bahnhoflagernd“

ist n
Die Anwendung einer abgekürzten Aufschrift ist zulässig, wenn die-selbe E seitens des Empfängers mit der Telegraphenanstalt seines Wohnortes
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vereinbart worden ist. Demjenigen Korrespondenten, welcher eine mit der Tele-
graphenanstalt vereinbarte abgekürzte Ausschrift hinterlegt hat, ist gestattet, diese
Aufschrift in den für ihn bestimmten Telegrammen an Stelle des vollen Namens
und der Wohnungsangabe anwenden zu lassen. Der Name der Bestimmungs-=
Telegraphenanstalt muß außerdem angegeben werden.

st das Telegramm an eine dritte Person gerichtet, welche sich bei dem
Inhaber einer abgekürzten Aufschrift aufhält, so muß vor der letzteren „bei“,
„durch Vermittelung von“ oder eine andere gleichbedeutende Angabe stehen.

VIII Für die Hinterlegung und Anwendung einer abgekürzten Aufschrift bei
einer Telegraphenanstalt ist eine Gebühr von 30 Mark für das Kalenderjahr im
Voraus zu entrichten. Diese Vergünstigung erlischt, falls die Verabredung nicht
verlängert wird, mit dem Ablauf des 31. Dezember des Jahres, für welches die
Gebühr entrichtet worden ist.

IX Als eine Abkürzung der Ausschrift wird auch angesehen, wenn der
Empfänger verlangt, daß an ihn gerichtete Telegramme, ohne nähere Angaben in
der Aufschrift, zu gewissen Zeilen in bestimmten Lokalen, z. B. an Wochentagen in
dem Geschäftslokal, an Sonntagen in der Wohnung, oder zu gewissen Stunden in
dem Komtoir, zu anderen in der Wohnung oder der Börsc regelmäßig bestellt

erden sollen. Die hierfür im Voraus zu entrichtende Gebühr beträgt ebenfalls
Mark für das Kalenderjahr; sie kommt auch dann zur Erhebung. wenn der be-b0rrclen Korrespondent für die an ihn gerichteten Telegrammc mit der Telegraphen-

anstalt eine abgekürzte Aufschrift vereinbart hat.
Telegramme, deren Aufschrift den in vorstehenden Punkten vorgesehenen

Anforderungen nicht entspricht, sollen zwar dennoch zur Beförderung angenommen
werden, jedoch nur auf Gefahr des Absenders. Der Absender kann eine nachträg-
liche Vewollständigung des Fehlenden nur gegen Aufgabe und Bezahlung eines
neuen Telegramms beanspruchen.

XI Die Aufgabe von Telegrammen ohne Text ist zulässig. Die Unter-
schrift kann in abgekürzter Form geschrieben oder weggelassen werden. Die etwaige
Beglaubigung der Unterschrift (vergl. unter II) ist hinter dieselbe zu setzen.

84.

ge 1 Die Aufgabe von Telegrammen kann bei jeder für den Telegraphenver=
kehr eröffneten Telegraphenanstalt (auch brieflich) erfolgen.

II Telegramme können auch bei den Bahnposten, und zwar in der Regel
mittels der an den Bahnpostwagen befindlichen Briefeinwürfe, zur Beförderung an
die nächste Telegraphenanstalt eingeliefert, sowie den Telegraphenboten und den
Landbriefträgern bei der Bestellung von Telegrammen oder Postsendungen zur Be-
sorgung der Aufgabe übergeben werden.

III An größeren Verkehrsorten können sämmtliche Postanstalten, auch wenn
mit diesen eine Telegraphenbetriebsstelle nicht verbunden ist, zur Annahme von
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Telegrammen ermächtigt, auch kaun die Benuthung der Brieftasten zur Auflieferung
von Telegrammen gestattet werden.

IV Die Aufgabe von Telegrammen kann auch mittels Fernsprechers nach
den darüber erlassenen besonderen Bestimmungen erfolge

V Bei der Mitnahme der Telegramme durch die Telegraphenboten und die
Landbriefträger kommt eine Zuschlagsgebhr von 10 Pfennig für jedes Telegramm
zur Erhebung.

6 5.

I Telegramme können nach allen Orten aufgegeben werden, nach welchen So
die vorhandenen Telegraphenverbindungen auf dem ganzen Wege oder auf einem 7.
Theile desselben die Gelegenheit zur Beförderung darbieten. trc

II Ist am Bestimmungsorte eine Telegraphenanstalt nicht vorhanden, so
erfolgt die Weiterbeförderung von der äußersten bz. der seitens des Aufgebers be-
zeichueten Telegraphenanstalt entweder durch die Post, oder durch Eilboten, oder
durch Post und Eilboten. Der Aufgeber eines Telegramms kann verlangen, daß
dasselbe bis zu einer von ihm bezeichneten Telegraphenanstalt telegraphisch und von
dort bis zum Bestimmungsorte durch die Post befördert werde. Die Verwendung von
Eilboten zur Beförderung von Telegrammen zwischen Orten, in welchen Telegraphen=
anstalten bestehen, ist dagegen ausgeschlossen. Ist keine Bestimmung über die Art
der Weiterbeförderung getroffen, dann wählt die Ankunfts-Telegraphenanstalt die
Fveckmäßigste Art derselben nach ihrem besten Ermessen. Das Gleiche findet statt,
wenn die vom Aufgeber angegebene Art der Weiterbeförderung sich als unausführ-
bar erweist.

86.

Die Telegraphenanstalten zerfallen rücksichtlich der Zeit, während welcher Densstunden
sie für den Verkehr mit dem Publikum offen zu halten sind, in vier Klassen, nämlich:#EWieziessa

a) Anstalten mit unnnterbrochenem Dienst (Tag und Nacht),
b) Anstalten mit verlängertem Tagesdienst (bis Mitternacht),
c) Anstalten mit vollem Tagesdienst (bis 9 Uhr Abends),
4) Anstalten mit beschränktem Tagesdienst.

An Sonn= und Festtagen wird jedoch von der Mehrzahl aller Anstalten beschränkter
Dienst abgehalten. Die Dienststunden der Anstalten unter b und c beginnen in der
Zeit vom 1. April bis Ende September um 7 Uhr Morgens, in der Zeit vom 1.
Oktober bis Ende März um 8 Uhr Morgens. Die Dienststunden der Anstalten
unter d werden, ebenso wie der Dienst an Sonn= und Festtagen, den örtlichen
Bedürfnissen entsprechend, für jeden Ort besonders festgestellt.

87.
Bei Ermittelung der Wortzahl eines Telegramms gelten die folgenden Worihlung.

Regeln:
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Alles, was der Aufgeber in die Urschrift seines Telegramms zum
Zwecke der Beförderung an den Adressaten niederschreibt, wird bei
der Berechnung der Gebühren mitgezählt, mit Ausnahme der Unter-
scheidungszeichen, Bindestriche und Apostrophe.

)Der Name der Abgangsanstalt, der Tag, die Stunde und Minnte
der Aufgabe werden von Amtswegen in die dem Empsänger zuzu-
stellende Ausfertigung eingeschrieben. Nimmt der Aufgeber diese An-
gaben ganz oder theilweise in den Text seines Telegramms auf,
dann werden sie bei der Wortzählung mitgerechnet.
Die größte Länge eines Taxwortes in offener Sprache ist auf
15 Buchstaben nach dem (durch die Ausführungs-Uebereinkunft zu
dem internationalen Telegraphenvertrage eingeführten) Morse-Al-
phabet festgesetzt. Der Ueberschuß, je bis zu weiteren 15 Buch-
staben, wird für ein Wort gezählt.
Die größte Länge eines Taxpwortes in verabredeter Sprache ist
auf 10 Buchstaben festgesetzt. Die Wörter in offener Sprache,
welche im Text eines gemischten, d. h. uus Wörtern der offenen und
der verabredeten Sprache zusammengesetzten Telegramms enthalten
sind, werden bis zur Höhe von 10 Buchstaben für ein Wort ge-
zählt. Vom etwaigen Ueberschuß wird jede Neihe bis zu 10 Buch-
staben für ein weiteres Wort gezäht. Wenn dieses gemischte Tele-
gramm auserdem einen chiffrirten Text enthält, so werden die
chiffrirten Stellen nach den Bestimmungen unter gezählt.

Wenn das gemischte Telegramm nur einen Text in offener
und einen solchen in chiffrirter Sprache enthält, so werden die in
offener Sprache abgefaßten Stellen den Bestimmungen unter c, und
der in chiffrirter Sprache abgefaßte Text den Vorschriften unter h
entsprechend gezählt.
Als je ein Wort werden gezählt:

1. in der Aufschrift:
a) der Name der Bestimmungsanstalt,

b) der Name des estinmmungslandes oder der Unterab-
theilung des Gebictohne Rücksicht auf die Jote der zu ihrem Ausdruck ge-

brauchten Wörter und Buchstaben, unter der Bedingung,
daß diese Wörter sogeschrieben sind, wie sie in den amt-lichen Verzeichnissen erscheinejedes einzeln stehende Elnrareichen (Buchstabe oderZiffer),
das Unterstreichungszeichen,
die Klammer (die beiden Zeichen, welche zu ihrer Bildung
dienen),

s
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5. die Anführungszeichen (die beiden Zeichen am Anfang und
am Ende einer einzelnen Stelle),

6. die nach § 3 IV zugelassenen Abkürzungen für die beson-
deren Angaben vor der Telegrammaufschrift (einschließlich
der zugehörigen Klammen).

Die durch einen Apostroph getrennten oder durch einen Bindestrich
verbundenen Wörter werden als einzelne Wörter gezählt. Es können
jedoch die in der englischen und französischen Sprache vorkommen-
den zusammengesetzten Wörter, deren Gebräuchlichkeit nöthigen Falles
durch Vorzeigung eines Wörterbuches nachgewiesen werden muß, als
ein Wort geschrieben und den Bestimmungen unter c entsprechend
taxirt werden.
Dem Sprachgebrauch zuwiderlaufende Zusammenziehungen oder Ver-
änderungen von Wörtern werden nicht zugelassen. Es können jedoch
die Eigennamen von Städten und Ländern, die Geschlechtsnamen
einer und derselben Person, die Namen von Ortschaften, Plätzen,
Boulevards, Straßen u. s. w., die Namen von Schiffen, ebenso wie
die in Buchstaben ausgeschriebenen Zahlen und Brüche als ein Wort
ohne Apostroph oder Bindestrich geschrieben werden. Die Taxirung
geschieht in diesem Falle nach den Bestimmungen unter c.
Die in Ziffern geschriebenen Zahlen werden für so viele Wörter
gezählt, als sie je 5 Ziffern enthalten, nebst einem Wort mehr für
den ebwaigen Ueberschuß. Dieselbe Regel findet Anwendung auf die
Zählung von Buchstaben-Gruppen in Staatstelegrammen, ebenso
auch auf Gruppen von Buchstaben und Ziffern, welche entweder als
Handelsmarken oder in den Seetelegrammen angewendet werden
(vergl. I6 2 V und 16!).
Für je eine Ziffer werden gezählt: die zur Bildung der Zahlen
benutzten Punkte, Kommata, Bindestriche und Bruchstriche; ebenso
jeder Buchstabe, welcher den Ziffern angehängt wird, um sie als
Ordnungszahlen zu bezeichnen.
Wenn die Abgangsanstalt nach Abgabe eines Telegramms in dem-
selben unzulässige Gruppen von Buchstaben, oder Wörter, welche keiner
der zulässigen Sprachen angehören, bemerkt, oder wenn die Ankunfts-
anstalt das Vorhandensein solcher Gruppen oder Wörter der Ab-
gangsanstalt mittheilt, so zählt die Abgangsanstalt zwecks Berechnung
der vom Aufgeber einzuziehenden Nachschußgebühr diese Gruppen
oder Wörter gemäß den Bestimmungen unter h des gegenwärtigen
Paragraphen.
Die Wortzählung der Aufgabeanstalt ist für die Gebührenberechnung
dem Aufgeber gegenüber entscheidend.

4



88.

u nbs I Für das gewöhnliche Telegramm wird auf alle Entfernungen eine Gebühr
Tesrgramme. tn 5 Pfennig für jedes Wort, mindestens jedoch der Betrag von 50 Pfennigerhoben.

I1 Fürgewöhntiche Stadttelegramme welche in solchen Städten zugelassenwerden, innerhalb deren Weichbild mehrere unter sich durch Telegraphenleitungen
verbundene Telcgrapoenanstalten dem Verkehr geöffnet sind, wird eine Gebühr von

3 Pfennig für jedes Wort, mindestens jedoch der Betrag von 30 Pfennig erhoben.
1II1 Für jedes bei ciner Eisenbahn-Telegraphenstation aufgegebene Tele-

ann kann von den Eisenbahnverwaltungen ein Zuschlag von 20 Pfennig vomlu4geber erhoben werden. Außerdem sind die Eisenbahn-Telegraphenstationen be-
rechtigt, für jedes von ihnen bestellte Telegramm vom Empfänger ein Bestellgeld
von 20 Pfennig zu erheben. Beides zusammen darf aber für die ausschließlich mit
dem Bahntelegraphen beförderten Telegramme nicht erhoben werden. Für diese
Tsch ist vielmehr nur die Erhebung der Bestellgebühr von 20 Pfenniggestattet.

IV Die für den telegraphischen Verkehr mit dem Auslande maßgebenden
Tarife können bei den Telegraphenanstalten eingesehen werden.

V Ein bei Berechnung der Gebühren sich ergebender, durch 5 nicht theil-
barer Pfennigbetrag ist bis zu cinem solchen aufwärks abzurunden.

J 9.

Der Ausgeber eines Privattelegramms kann für dasselbe den Vorrang bei
der Beförderung und der Bestellung vor den gewöhnlichen Privattelegrammen
erlangen, wenn er das Wort „dringend“ oder abgekürzt die Bezeichnung „(Y0)“ vor
die Aufschrift setzt und die dreifache Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms von
gleicher Länge erlegt. Für dringende Telegramme wird demnach eine Gebühr von
15 Pfennig, bei Stadttelegrammen eine Gebuhr von 9 Pfennig für das Wort,mindestens jedoch der Betrag von 1 M. 50 Pf. bz. von 90 Pfennig erhoben(vergl § 8). Der im 8 8 unter III *r*mi Zuschlag für die bei einer Eisen-
bahn-Telegraphenstation aufgegebenen Telegramme kommt dagegen nur einfach — wie
für gewöhnliche Telegramme — zur Erhebung.

6 10.

Shte 1 Der Ausgeber eines Telegramms kann die Antwort, welche er von dem
Empfänger verlangt, vorausbezahlen; dieVorausbezahlung. darf indessen die Gebühreines Telegramms irgend einer Art von 30 Wörtern nicht überschreiten.

II Will der Aufgeber die Antwort vorausbezahlen, so bat- F in der Urschrift,und zwar vor die Aufschrift, denVermerk„Antwort bezahlt“oder„(RP)“, eintre-tenden Falles unter Angabe der vorausbezahlten Wortzahl, Ei und
den entsprechenden Betrag innerhalb der durch die Bestimmung zu I gezogenen

Dringende
Telegamme.
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Grenze zu entrichten. Hat der Aufgeber die Wortzahl nicht angegeben, so wird
die Gebühr eines gewöhnlichen Telegramms von 10 Wörtern erhoben. Der Auf-
geber, welcher eine dringende Antwort voransbezahlen will, hat den unter Umständen
durch die Angabe der Wortzahl zu ergänzenden Vermerk „dringende Antwort bezahlt“
oder „(RP)“ vor die Aufschrift niederzuschreiben; es kommt alsdann die Gebühr
eines dringenden Telegramms von entsprechender Wortzahl zur Erhebung.

III Am Bestimmungsorte übersendet die Ankunftsanstalt dem Empfänger
mit der Telegrammausfertigung ein Antwortsformular, welches demselben die Be-
fugniß ertheilt, in den Grenzen der vorausbezahlten Gebühr ein Telegramm an
eine beliebige Bestimmung innerhalb 6 Wochen, vom Tage der Ausstellung des
Formulars ab gerechnet, unentgeltlich aufzugeben.

IV Wenn die für ein Antwortstelegramm zu entrichtende Gebühr den für
dasselbe vorausbezahlten Betrag lübersteigt, so ist der Mehrbetrag baar zu entrichten.
Im entgegengesebten Falle verbleibt das Mehr des vorausbezahlten Betrages gegen
die tarismäßige Gebühr der Telegraphenverwaltung.

V Eine Rückzahlung der Antwortgebühr findet, abgesehen von dem im§8 191 erwähnten Falle, nicht sta
VI Kann das baengssstnenm bei der Ankunft nicht bestellt werden,

dann wird die im 8 21 vorgesehene telegraphische Meldung über die Unbestellbar-
keit an die Aufgabcanslalt sogleich erstattet. Wenn keine Berichtigung erfolgt, und
die zur Auffindung des Elyiängger unternommenen Nachforschungen fruchtlos
geblieben sind, so bleibt das Antwortsformular während einer Frist von 6 Wochen
dem Telegramm angeheftet. Nach Ablauf dieser Frist wird dasselbe, wenn es bisdahin nicht abgefordert ist, vernichtet.

VII Verweigert der Euwfänger ausdrücklich die Annahme des Telegramms
oder des für die Antwort bestimmten Fomrmulars, so giebt die Ankunftsanstalt dem
Aufgeber durch eine dienstliche Meldung, welche die Stelle der Antwort vertritt,
hiervon Kenntniß.

6 11.

1 Der Aufgeber eines Telegramms hat die Befugniß, die Vergleichung re
desselben zu verlangen. In diesem Falle hat er vor die Aufschrift den Vermerk vert#
„Vergleichung“ oder „(I0)"“ niederzuschreiben. Das Telegramm ist dann von den
verschiedenen Anstalten, welche bei seiner Beförderung mitwirken, vollständig zu
vergleichen.

I1 Die Gebühr für die Vergleichung eines Telegramms ist gleich einem
Viertel der Gebühr für ein gewöhnliches Telegramm von gleicher Länge.

*12.
1 Der Aufgeber eines Telegramms kann verlangen, daß ihm Tag und C#unongs-

Stunde der Bestellung des Telegramms sofort nach deren Ausführung relegrehhich anzeien
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oder brieflich angezeigt werde. Wenn das Telegramm seiner endgültigen Bestimmung
mittels der Post zugeführt wird, so giebt die Empfangsanzeige Tag und Stunde
der Uebergabe an die Post an.

II Soll die Anzeige telegraphisch erfolgen, so hat der Aufgeber vor die
Aufschrift den Vermerk „Empfangsanzeige“ oder „(PC)“ zu sehen. Wird Empfangs-

anzeige durch die Post verlangt, so ist vor die Aufschrift der Vermerk „Empfangs=
anzeige mittels Post oder „(PeP)“ niederzuschreiben.

III Für telegraphische Empfangsanzeige ist dieselbe Gebühr, wie für ein
gewöhnliches Telegramm von 10 Wörtern, für Empfangsanzeige mittels Post sind
20 Pfennig zu entrichten.

IV Kann das Telegramm bei der Ankunft nicht bestellt werden, dann wird
die im § 21 vorgesehene Unbestellbarkeitsmeldung sogleich erlassen. Die Empfangs-
anzeige wird später abgesandt, entweder nach erfolgter Bestellung des Telegramms,
wenn sie möglich geworden ist, oder nach 24 Stunden, wenn sie nicht hat statt-
finden können; in diesem Falle zeigt sie den Grund der Unbestellbarkeit an.

V Der Aufgeber kann verlangen, daß ihm die Empfangsanzeige nach einem
anderen Orte, als nach dem Aufgabeorte des Ursprungstelegramms übermittelt werde,
insofern er die dazu erforderlichen Angaben in das Ursprungstelegramm aufnimmt

5 13.
L#ei 1 eche !1 Die Telegraphenanstalten an solchen Orten, an denen eine Postanstalt

amwelsungen besteht, sind ermächtigt, in Vertretung der Orts-Postanstalt Beträge auf Postan-
weisungen, welche auf telegraphischem Wege überwiesen werden sollen, von den
Absendern entgegenzunehmen. Auf Eisenbahn-Telegraphenstationen findet diese
Bestimmung keine Anwendung.

11 Auch sind die Telegraphenanstalten, mit Ausnahme der Eisenbahn=
Telegraphenstationen, ermächtigt, wenn bei ihnen Postanweisungen auf telegra-
phischem Wege eingehen, die Auszahlung an den Empfänger in Vertretung der
Orts-Postanstalt vor geschehener Bestellung der telegraphischen Postanweisung andie Orts-Postanstalt zu bewirke

a) im Falle nach In#an des Telegramms der Absender den Wunsch aus-
gesprochen hat, daß die Auszahlung durch die Telegraphenanstalt
geschehe, was durch den Zusatz auf der Postanweisung: „telegraphen-
lagernd“ oder „(TLP)“ auszudrücken ist;

b) im Falle der Geldempfänger, indem er die telegraphische ostanweilung
erwartet, der Telegraphenanstalt den Wunsch ausgedrückt hat, die Zah-
lung g leich nach der Ankunft der Anweisung bei derTelegraphenanstalt
in Empfang zu nehmen.

In beiden Fällen muß der Auszahlung des Betrages der vollständige Aus-
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weis des Empfängers, falls derselbe nicht persönlich und als verfügungsfähig bekannt
ist, vorhergehen. Die telegraphische Postanweisung ist alsdann von der Telegraphen=
anstalt mit dem (vorzuschreibenden) m——— zu versehen, dieser vom Em-pfänger zu unterschreiben und die Unterschrift durch die Telegraphenanstalt mit dem
Zusatze zu beglaubigen, daß der eritee bekannt sei, oder daß und in welcher
Weise er den Ausweis geführt habe.

*l14.
1 DerAufgeber eines Telegramms kann, indem er vor die Aufschrift den RechnndungVermerk .rusenbene oder „(FS)“ niederschreibt, verlangen, daß dasselbe sofort ge#e#

nach der vergeblich versuchten Zustellung von der Bestimmungsanstalt nachgesandt
wird.

II Der Vennerk „nachzusenden“ oder „(FS)“ kann auch von mehreren
hintereinander stehenden Bestimmungsangaben begleitet sein; das Telegramm wird
dann nacheinander an jeden der angegebenen Bestimmungsorte, nöthigenfalls bis
zum letzten, befördert.

II Bei der Aufgabe eines nachzusendenden Telegramms ist nur die auf
die erste Beförderungsstrecke entfallende Gebühr entrichten, wobei die vollständige
Ausschrift in die Wortzahl einbegriffen wird. Für jede Nachtelegraphirung an
einen neuen Bestimmungsort wird die volle tarifmäßige Gebühr berechnet und vom
Empfänger erhoben.

IV. Jedermann kann nach gehörigem Ausweis verlangen, daß die bei einer
Telegraphenanstalt ankommenden und in deren Bestellbezirk ihm zuzustellenden Tele-
ramme an eine von ihm angegebene Adresse bestellt oder weiterbefördert werden.

9# bezüglichen Anträge sind schriftlich oder mittels gebührenpflichtiger Dienstmotiz
zu stellen, und zwar entweder durch den Eupfänger selbst, oder in seinem Namen
durch eine der im § 20 unter VI aufgeführten Personen, welche die Telegramme
anu Stelle des Empfängers in Empfang nehmen können. Wer einen solchen Antrag
stellt, verpflichtet sich damit, die Gebshren zu zahlen, welche von der Bestellungs-
anstalt etwa nicht eingezogen werden können.

V Wenn der Empfänger seinen Aufenthaltsort verändert hat, so werden
bemmelben die für ihn eingehenden Telegramme an den neuen Aufenthaltsort nach-elegraphirt, auch ohne daß dies ausdrücklich verlangt worden ist, sofern dieser neuezergrabhr. des Empfängers unzweifelhaft bekannt ist, innerhalb Deutschlands
liegt, und sich am ursprünglichen wie am neuen Aufenthaltsorte Anstalten der

eichs Keleguuphenverwaltung bz. der Staats-Telegraphenverwaltung Bayerns oderWürttembergs befinde
VI Dorienigen Person, welche ein Telegramm nachsenden läßt, steht es

frei, die Nachsendungsgebühr selbst zu entrichten, vorausgesetzt, daß das Telegramm
nur nach einem einzigen Orte nachzusenden ist, und die Weiterbeförderung nach
anderen Orten nicht verlangt wird. Dieselbe Person kann in diesem Falle sogar
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verlangen, daß die Nachsendung als „dringend“ erfolge; sie ist jedoch dann gehalten,
die dreifache Gebühr selbst zu entrichten.

*stP
I Die Telegramme können gerichtet werden entweder an mehrere Empfänger

in einer Ortschaft oder in verschiedenen, aber in den Bestellbezirk einer und derselben
Telegraphenanstalt fallenden Oertlichkciten oder an einen und denselben Empfänger
nach verschiedenen Wohmu##n in derselben Ortschaft mit oder ohne Weiterbe-förderung durch Post oder EilboVor die Ausschrift ist 4% -gebührenpsichige Vermerk „X Aufschriften“ oder
ntaumgegen

er Aufgeber eines zu verwielfältigenden Telegramms muß je nach den
Unständen * die Ausschrift eines jeden Empfängers die besonderen Angaben
(vergl. § 3 IV) niederschreiben; handelt es sich jedoch um ein dringendes oder zuvergleichendes uders welches zu vervielfältigen ist, so genügt es, wenn die
Angabe der ersten Aufschrift voransteht.

III Wenn ein zu verielfältigendes Telegramm an mehrere Empfänger ge-
richtet ist, so darf jede Ausfertigung des Telegramms nur die ihr zukomnende Auf-
schrift tragen, es sei denn, daß der Aufgeber das Gegentheil verlangt hätte; dieses
Verlangen muß durch den vor die Aufschrift niederzuschreibenden gebührenpflichtigen
Zusatz „sämmtliche Aufschriften mitzutheilen“ ausgedrückt werden.

 . Das zu verielfältigende Telegramm wird als ein einziges Telegramm
taxirt, wobei alle Aufschriften in die Wortzahl eingerechnet werden. Als Verviel-
fältigungsgebühr werden daucben bei Telegrammen bis zu 100 Wörtern für die
zweite und jede weitere Ausfertigung 40 Pfennig erhoben. Bei längeren Tele-

grammen erhöht sich diese Gebühr für jede weitere Neihe oder den Bruchtheil einereihe von 100 Wörtern um je 40 Pfennig. Für dringende Telegramme beträgt
die Vewielfältigungsgebühr 80 Pfennig für jede Neihe von 100 Wörtern. In
der Berechnung der Vewielfältigungsgebühr erscheint die Gesammtzahl der Wörter
des Textes, der Unterschrift und der Aufschrift, und zwar wird die Gebühr für
jede Abschrift besonders festgestellt.

Wenn für einzelne Ausfertigungen eines zu vervielfältigenden Tele-
gramms nach § 22 eine Gebührenerstattung einzutreten hat, so ergiebt sich der zu
erstattende Betrag für jede Vervielfältigung aus der Theilung der erhobenen Ge-
sammtgebühr durch die Zahl der Vewielfältigungen, wobei das Telegramm selbst
gleichfalls als eine solche zählt.

6 16.
1 Telegramme, welche mit den Schiffen in See mittels der an der Küste

gelegenen Seetelegraphen gewechselt werden, müssen entweder in deutscher Sprache,
oder in Zeichen des allgemeinen Handelskoder abgefaßt sein. In dem letzteren Falle
werden sie als chiffrirte Telegramme behandelt.
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II Wenn sie für in See befindliche Schiffe bestimmt sind, muß die Auf-
schrift außer den gewöhnlichen Angaben den Namen oder die amtliche Nummer und
die Nationalität des Bestimmungsschiffes enthalten.

III Ist das Schiff, für welches ein Seetelegramm bestimmt ist, innerhalb
28 Tagen nicht angekommen, so giebt die See-Telegraphenanstalt dem Aufgeber
hiervon am Morgen des 29. Tages durch eine dienstliche Meldung Kenntniß Der
Aufgeber kann gegen Bezahlung eines gewöhnlichen Telegramms von 10 Wörtern

verlangen, daß die See-Telegraphenanstalt sein Telegramm während eines wetereZeitraums von 30 Tagen für die Zustellung bereit halte. Geht ein solches Ver-
langen nicht ein, so wird das Telegramm von der See-Telegraphenanstalt am 30.
Tage (den Tag der Aufgabe nicht mit gerechnet) als unbestellbar zurückgelegt.

IV Die Gebühr für Telegramme, welche durch Vermittelung einer See-
Telegraphenanstalt mit Schiffen in See ausgewechselt werden, beträgt 80 Pfennigfür das Telegramm. Dieselbe wird den 2 den sonstigen Bestimmungen zu er-
hebenden Gebühren hinzugerechnet. Die Gesammtgebühr für die an die Schiffe in
See gerichteten Telegramme wird vom Aufgeber und für die von den Schiffen
kommenden Telegramme vom Empfänger erhoben.

8 17.

1 Die Weiterbeförderung von Telegrammen über die Telegraphenkinien
hinaus erfolgt nach Wunsch des Absenders entweder durch die Post oder durch Eil-
boten, oder durch Post und Eilboten.

II Der Aufgeber hat die Art der von ihm verlangten Weiterbeförderung
in einem gebührenpflichtigen Zusatz vor der Ausschrift anzugeben (vergl. 8 3 1V).

1II1 Die Ankunfts-Telegraphenanstalt ist berechtigt, sich der Post zu be-
dienen:

a) wenn in dem Telcgramm die drt der Weiterbeförderung nicht ange-
geben ist,

b) wenn es sich um eine von dem Empfänger zu bezahlende Weiterbe-
förderung durch Eilboten handelt, und jener sich früher geweigert hat,
Kosten derselben Art zu bezahlen.

IVy Die Ankunftsanstalt ist verpflichtet, sich der Post zu bedienen:
a) wenn solches ausdrücklich vom Aufgeber (vergl. unter 1) oder vom Em-

pfänger (vergl. § 14 IV) verlangt worden ist,
b) wenn dieser Anstalt kein schnelleres Beförderungsmittel zu Gebote steht.

V Telegramme jeder Art, welche durch die Post an ihre Bestimmung ge-
langen, also auch solche, welche wostlagernd niedergelegt werden sollen werden vonAnkunftsanstalt ohne Kosten für den Aufgeber und für den Empfänger alsgewöhnlige Briefe zur Post gegeben. Ausgenommen sind jedoch folgende Fälle:

Weller=
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1. Telegramme, welche als eingeschriebene Briefe zur Post gegeben werden
sollen, sind mit der vor die Aufschrift niederzuschreibenden Angabe
„Post eingeschrieben“ oder „(PR)“ zu versehen und unterliegen einer
vom Aufgeber zu entrichtenden Einschreibgebühr von 20 Pfennig. Diese
Einschreibgebühr von 20 Pfennig kommt auch bei der Auflieferung aller
Telegramme mit Empfangsanzeige, welche mit der Post weiterbefördert,
oder postlagernd niedergelegt werden sollen, zur Erhebung, da diese
Telegramme stets als eingeschriebene Briefe zur Post gegeben werden.
Für Telegrammc, welche einer an der Grenze gelegenen deutschen Tele-
graphenanstalt zur Weiterbeförderung mit der Post nach dem Nachbar-
gebiete und darüber hinaus übermittelt werden sollen, ohne daß der
Fall einer Unterbrechung der über die Grenze führenden Telegraphen-
verbindungen vorliegt, wird eine besondere Gebühr von 40 Pfennig für
die Weiterbeförderung erhoben.

VI Die Kosten für dieZustellung von Telegrammen mittels Eilboten an
Empfänger außerhalb des Ortsbestellbezirks der Bestimmungs-Telegraphenanstalt
können vom Aufgeber durch Entrichtung einer sesten Gebühr von 40 Pfennig fürjedes Telegramn vorausbezahlt werden. Der Aufgeber hat in diesem Falle den
Vermerk „Eilbote bezahlt“ oder „(XD)“ vor dieTelegrammaufschrift zu setzen. Im
Weiteren steht es dem Aufgeber eines Telegramms mit bezahlter Antwort frei,
die etwa entstehende Eilbestellgebühr für das Antwortstelegramm nach dem Satze
von 40 Pfennig im Voraus bei der Aufgabe des Ussprungstelegamme zu entrichten.Das Ursprungstelegramm ist in diesem Falle vor der Aufschrift mit dem tax-
pflichtigen Vermerk „Antwort und Bote bezahlt“ oder „(RXP)“ zu versehen.

Findet die Vorausbezahlung des Eilbotenlohnes nicht statt, so werden die
wirklich enwachsenden Auslagen vom Empfänger oder, falls dieser nicht zu ermitteln
ist oder die Zahlung verweigert, vom Aufsgeber eingezogen.

VII In Fällen der gleichzeitigen Abtragung mehrerer Telegramme durch
denselben Boten an denselben Empfänger findet die vorstehende Bestimmung unter
VI gleichmäßig Anwendung. Werden im Uebrigen durch denselben Boten an den-
selben Empfänger gleichzeitig solche Telegramme abgetragen, für welche das Boten-
lohn im Voraus bezahlt ist, und solche, bei welchen dies nicht der Fall ist, so ist
vom Empfänger das erwachsene Botenlohn, abzüglich der im Voraus bezahlten
Beträge, zu entrichten. Die auf etwa gleichzeitig zur Abtragung gelangende Eil-
postsendungen im Voraus bezahlte Bestellgebühr bleibt hierbei außer Betracht.

VIII In geeigneten Fällen werden auf besonderes schriftliches Verlangen
des Einpfängers die für ihn eingehenden Telegramme seitens der Telegraphenanstalt
nicht durch Eilboten bestellt, sondern den Boten des Empfängers gelegentlich der
jedesmaligen Abholung von Postsendungen mitgegeben. Unzuträglichkeiten, welche
etwa aus dieser Einrichtung entstehen, hat die Telegraphenverwaltung nicht zu
vertreten.
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8 18.

1 Sämmtliche bekannte Gebühren sind bei Aufgabe des Telegramms im e¾W«
Voraus zu entrichten

II Eine Gchührenerhebeng vom Empfänger am Bestimmungsorte tritt
jedoch in den Ausnahmesällen ein, welche

a) für die nachzusendenden Telegramme im § 14,
b) für die Seetelegramme im
Wa) für die Eilbestellung von Telegrammen im § 17

vorgesehen sind.
In allen Fällen, wo eine Gebührenerhebung bei der Bestellung stattzufinden

hat, wird das Telegramm dem Empfänger nur gegen Erstattung des schuldigen
Betrages ausgehändigt.

III. Die Entrichtung der Gebühren kann bei den Telegraphenanstalten
mittels Werthzeichen oder baar — bei den Eisenbahn-Telegraphenstationen nur
baar — erfolgen. Eine Bescheinigung über die erhobenen Gebühren wird nur auf
Verlangen und gegen Entrichtung eines Zuschlags von 20 Pfennig ertheilt. Bei
gebührenfreien Staatstelegrammen ist auf Verlangen eine Bescheinigung über die
Auflieferung unentgeltlich zu ertheilen.

IV Personen, woelche sich des Telegraphen häufiger bedienen, kann auf ihren
Antrag gestattet werden, die Gebühren für die von ihnen bei Telegraphenanstalten
aufgegebenen Telegramme monatlich zu entrichten. Sie haben alsdann an die
treffende Verkehrsanstalt, bei welcher sie ihre Telegramme aufgeben wollen, einen
entsprechendenVorschuß einzuzahlen, und als besondere Vergütung für die entstehende
Mühewaltung eine Gebühr von 50 Pfennig für den Kalendermonat und außerdem
für jedes Telegramm, dessen Gebühren gestundet werden, 2 Pfennig zu entrichten.
Auf Eisenbahn-Telegraphenstationen findet diese Bestimmung keine Anwendung.

* 10.

1 Jedes Telegramm kann von dem Absender, welcher sich als solcher aus-Zurdchzebung
weist, zurückgczogen oder in der Beförderung auigehalten werden, sofern es noch Uniert cung

eit ist. Wenn in einem solchen Falle die Beförderung des Telegramms nochnicht
begonnen hat, so werden dem Absender die Gebühren nach Abzug von 20 Pfeunigerstattet. Hat die Abtelegraphirung bereits begonnen, so verbleiben die Vebähreh
der Telegraphenverwaltung; vorausbezahlte Beträge für Weiterbeförderung, bezahlte
Antwort, Empfangsanzeigen 2c werden jedoch dem Aufgeber zurückgezahlt, wenn die
vorausbezahlte Leistung uicht ausgeführt worden ist.

II. Ein Telegramm, welches durch die Ursprungsanstalt bereits befördert
worden ist, kann nur auf Grund eines besonderen, von der Aufgabeanstalt nach den
Bestimmungen im 8 23 zu erlassenden Telegramms angehalten und vernichtet
werden; für dieses Telegramm sind die tarifmäßigen Gebühren zu zahlen. Von

5

Telegrammen.
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dem Erfolge wird dem Aufgeber mittels unfrankirten Briefes Kenntniß gegeben.
Berlangt der Aufgeber telegraphische Auskunft, so hat er die Gebühr für eine
telegraphische Antwort vorauszubezahlen. Die erlegten Gebühren für das Telegramm,
dessen Bestellung auf Verlangen unterdrückt wird, werden nicht zurückgezahlt. Bei
jedem derartigen Verlangen hat der Antragsteller das Ansuchen schriftlich zu stellen
und sich als Absender oder dessen Beauftragter auszmoeisen.

8 20.

i 1 Die Telegramme werden bei der Aufnahme bz. gleich nach der Ankunft
a#roe bei der Bestimmungsanstalt, wenn die offene Bestellung nicht ausdrücklich verlangt

sunrels4 verschlossen (vergl. unter V.).
II Dieselben werden, ihrer Aufschrift entsprechend, entweder nach der

Wohnung, dem Geschäftslokal 2c. des Empfängers bestellt oder weiterbefördert oder
postlagernd, telegraphenlagernd oder bahnhoflagernd niedergelegt. Sie können den
Empfängern auch mittels Fernsprechers nach den hierüber erlassenen besonderen
Bestimmungen übermittelt werden.

II Die Bestellung oder Weiterbeförderung der Telegramme geschieht mit
thunlichster Beschleunigung nach der Reihenfolge ihrer Aufnahme und ihres Vor-
ranges. (Wegen Uebergabe der Telegramme an die Boten des Empfängers vergl.
*5 17 VI.

IV Staats-, sowie Dienst= und dringende Privattelegramme werden mit
Vorrang vor anderen Telegrammen bestellt. Die Aushändigung der Staatstele-
gramme und der Telegramme mit bezahlter Empfangsanzeige erfolgt gegen Vollziehung
eines denselben beizugebenden Empfangsscheines.

V Zur Vollziehung des Empfangsscheines über ein an eine Behörde oder
deren Borstand gerichtetes Staatstelegramm kann, wenn nicht eine besondere schrift-
liche Verfügung darüber getroffen ist, nur der Vorstand der betreffenden Behörde,
oder, in dessen Abwesenheit, sein Stellvertreter als berechtigt angesehen werden.

VI Privattelegramme, sowie die nicht an eine Behörde oder deren Vorstand
gerichteten dienstlichen Telegramme sind dagegen im Falle der Abwesenheit des

Empfängers an ein erwachsenes Familienmitglied oder, wenn auch ein solches nicht
zur Stelle ist, an die Geschäftsgehülfen, die Dienerschaft, die Haus= oder Wirths-
leute oder den Thürhüter des Gasthofes bz. des Hauses zu bestellen, insofern der
Empfänger für derartige Fälle nicht einen besonderen Bevollmächtigten der Anstalt
schristlich uamhaft gemacht, oder der Aufgeber durch den vor die Aufschrift gesetzten
Vermerk „eigenhändig zu bestellen“ oder „(M)“ werlngt hat, daß die Zustellung
nur zu Händen des Enpsängers selbst stattfinden soll.Der Aufgeber kann auch verlangen, daß das Telegraum offen bestellt werde,
indem er vor die Aufschrift den Vermerk „Offen zu bestellen“ oder (Ro) setzt.

VII Sofern Privatbriefkasten oder Einwürfe sich an der Thür r. der
Wohnung des Empfängers befinden, können dir Telegramme, für welche Empfangs-
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scheine nicht abzugeben sind, in jene Briefkasten 2c. gesteckt werden. Telegramme,
welche den Vermerk „eigenhändig zu bestellen“ oder „(MP)“ tragen, sind jedoch
stets an den Empfänger selbst zu bestellen; ebenso werden Telegramme mit dem
Vermerk „postlagernd“ oder „(P)“ bä. „telegraphenlagernd“ oder „(TR)“ nur dem
Empfänger oder seinem Bevollmächtigten nach gehörigem Ausweis ausgehändigt.
Telegramme, welche die Bezeichnung eboahnhoflager tragen, werden an den
Behnhofzvorsteher oder dessen Stellvertreter abgegeben.l ie an Reisende nach einem Gasthof gerichteten Telegramme werden,
wenn der Empfänger noch nicht eingetroffen ist, an den Wirth rc. des Gasthofes
mit dem Ersuchen abgegeben, dos Telegramm vorläufig in Verwahrung zu nehmen
und dem Empfänger bei seinem Eintreffen auszuhändigen. Am Tage nach der er-
sfolgten Uebergabe eines solchen Telegramms wird dasselbe, wenn die Uebergabe an
den Empfänger inzwischen nicht hat bewirkt werden können, durch einen Boten gegen
Hinterlassung eines Benachrichtigungszettels wieder abgeholt und zur Verkehrsanstalt
zurückgebracht. Diese erläßt nunmehr die Unbestellbarkeitsmeldung an die Aufgabe-
anstalt; im Uebrigen wird das Telegramm wie alle sonstigen unbestellbaren Tele-
gramme behandelt.

IX Ist weder der Empfänger noch sonst Jemand aufzufinden, der das
Telegraunn annimmt, so hat der Bote, wenn es sich um ein Telegramm handelt,
für welches ein Empfangeschein ausgefertigt ist, oder wenn sich für die Bestellung
eines Telegramms ohne Empfangsschein ein Privatbriefkasten oder ein anderer Weg
der Bestellung nicht darbietet, einen Benachrichtigungszettel in der Wohnung c.
des Empfängers zurückzulassen oder an die Eingangsthür anzuheften, das Tele-
gramm selbst aber zur Austalt zurückzubringen. Mit den Telegrammen, welche mit
dem Vermerk Ceigenhändig zu bestellen oder „(MP)“ versehen sind, ist in gleicher
Weisc zu verfahren, wenn der bezeichnete Empfänger selbst nicht angetroffen wird.

X Wenn der Bote bei der Bestellung von Telegrammen mit Empfangsscheinen
den Empfänger nicht selbst antrifft und das Telegramm einem Anderen aushändigt,
hat der Letztere in dem Empfangsschein seiner eigenen Unterschrift das Wort „für“
und den Namen des Empfängers beizufügen.

 Dem Boten ist die Annahme von Geschenken untersagt.
* 21.

I Von der Unbestellbarkeit eines Telegramms und den Gründen der Un-tattbestelbarkeit wird der Aufgabeanstalt trlegruphisch Meldung gemacht. Liegt für die o
Unbestellbarkeit eines Telegramms ein Grund vor, welcher nicht ohne Weiteres aus

densricher Veranlassung beseitigt werden kann und muß, zund ist der Absender des
unbestellbaren Telegramms aus der Unterschrift oder auf andere Weise mit enügender=Sicherheit bekannt: dann wird die W aad * sobald als
Üübermittelt. Der Aufgeber kann die Tufschrift des unbestellbar gemeldeten Tele-
gramms nur durch ein bezahltes Telegramm in Form einer gebühr ichügen
Dienstnotiz vervollständigen, berichtigen oder bestätigen.

u
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II Ein Telegramm, welches von dem abtragenden Boten als unbestellbar
zur Anstalt zurückgebracht wird, ist bei der letzteren aufzubewahren. Hat sich
innerhalb sechs Wochen der Empfänger zur Empfangnahme des Telegramms nicht

emeldet, so wird solches vernichtet. In gleicher Weise wird mit Telegrammen ver-
hren, welche die Bezeichnung „telegraphen-“, „post-“ oder „bahnhoflagernd“ tragen.

65 22.

eund I Die Telegraphenverwaltung leistet für die richtige Ueberkunft der Tele-
von etn gramme oder deren Ueberkunft und Zustellung innerhalb bestimmter Frist keinerlei

Gewähr und hat Nachtheile, welche durch Verlust. Entstellung oder Verspätung der
Telegramme entstehen, nicht zu vertreten.

II Auf Autrag wird jedoch erstattet:
a) die volle Gebühr für jedes Telcgramm, welches durch Schuld des Tele-

graphenbetriebes nicht un seine Bestimmung gelangt ist;
5b) die Gebühr für jedes Telegramm, welches durch Schuld des Telegraphen=

betriebes nicht innerhalb 24 Stunden oder später angekommen ist, als
es mit der Post (als Eilbrief) angekommen wäre;

e) die volle Gebühr für jedes Telegramm mit Vergleichung, welches in Folge

von Irrthümern bei der Uebermittelung nachweislich seinen Zweck nicht
hat erfüllen können, sofern die Fehler ucht durch gebührenpflichtigeDienstnotiz berichtigt worden Kind (vergl.8 )

4) die Nebengebühr für eine besondere Dienstleisung, welche nicht ausge-
führt worden ist (z. B. für Vergleichung);

#) die volle Gebühr für jede gebührenpflichtigeDienstnotiz, deren Absendung
durch einen Fehler des Betriebes veranlaßt worden ist.

Die Beschwerden oder Rückforderungen sind bei der Aufgabeanstalt einzu-
reichen. Als Beweisstück ist beizufügen:

eine schriftliche Erklärung der Bestimmungsanstalt oder des Empfängers,
wenn das Telegramm verzögert vder nicht angekommen ist,

die dem Empfänger zugestellte Ausfertigung, wenn es sich um Ent-
stellung handelt.

III. Bei Rückforderungen wegen Entstellungen muß nachgewiesen werden,
daß und durch welche Fehler das Telegramm derart entstellt ist, daß es seinen
Zweck nicht hat erfüllen können.

IV. Jeder Anspruch auf Erstattung der Gebühr muß bei Verlust des Au-
rechtes innerhalb dreier Monate, vom Tage der Erhebung an gerechnet, anhängig
gemacht werden.

Bei der Einreichung eines Erstattungsantrages wird von dem Beschwerde-
führer eine Beschwerdegebühr von 20 Pfeunig erhoben. Diese Gebühr wird zu-
rückgezahlt, wenn der Erstattungsantrag sich als begründet erweist.
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V Die Erstattung bezieht sich lediglich auf die Gebühr einschließlich der
Nebengebühren der Telegramme selbst, welse verzögert, entstellt, oder nicht ange-
kommen sind, und auf die Gebühren der im § 23 vorgesehenen Telegramme, nicht
aber auf die Gebühren solcher Telegramme, welche etwa durch die Verzögerung,
Entstellung oder Nichtankunft jener Telegramme veranlaßt oder nutzlos gemacht
worden sind.

VI Gebühren, welche irrthümlich zu wenig erhoben sind, oder deren Ein-
ziehung vom Empfänger nicht erfolgen konnte — sei es, daß derselbe die Begahlungverweigert hatte, sei es, daß er nicht aufgesunden worden war — hat der Ab-
sender auf Verlangen nachzuzahlen. Irrthümlich zu viel erhobene Gebühren werden
dem Aufgeber zurückgczahlt.

Betrag der vom Aufgeber zu viel verwendeten Werthzeichen wird
jedoch nur auf seinen Antrag erstateet.

5 23.

I1 Der Aufgeber und der Empfänger eines jeden beförderten oder in —*r
Beförderung begrissenen Telegramms können innerhalb einer Frist von 72 Stunde
(Sonntage nicht einbegriffen), welche entweder der Auflieferung oder der Untunst
dieses Telegramms folgt, auf telegraphischem Wege Auskunft über das Telegramm
verlangen oder Erläuterungen zu demselben geben. Sie können auch zum Zweck
einer Berichtigung ein Telegramm, welches sie aufgegeben oder erhalten haben,
entweder durch die Bestimmungs= oder Ursprungsanstalt oder durch eine Durch-
gangsanstalt vollständig oder theilweise wiederholen lassen. Sie haben folgende Be-
träge zu binterlcgen“. die Gebühr für das Telegramn, welches das Verlangen enthält,

2. die Gebühr für ein Antwortstelegramm, wenn eine telegraphische Ant-
wort gewünscht wird.

1 Die Telegramme, welche die Berichtigung, Ergänzung oder Unterdrückung
von bereits beförderten oder in der Beförderung begriffenen Telegrammen bezwecken,
ebenso alle übrigen, solche Telegramme betreffenden Mittheilungen, dürfen, wenn
sie für eine Telegraphenanstalt bestimmt sind, nur von Amt an Amt als gebühren-
pflichtige, vom Aufgeber oder Empfänger zu bezahlende Dienstnotizen gerichtet
werden.

III Die für die Berichtigungstelegramme erhobenen Gebühren werden auf
desfallsigen Antrag zurückgczahlt, wenn die Wiederholung erweist, daß das oder die
wiederholten Wörter im Ursprungolelegramm unrichtig wicdergegeben worden sind.
Wenn im Ursprungstelegramm einige Wörter richtig und einige andere Wörter
unrichtig wiedergegeben worden sind, so wird die Gebühr für diejenigen Wörter nicht
erstattet, welche in dem Verlangen der Wiederholung und in der Ant#wort sich aus-
schließlich auf die im Ursprungstelegramm richtig übermittelten Wörter beziehen.

IV DieGebühr für das Ursprungstelegramm, welches zu dem Antrageauf Feuchzimg Anlaß gegeben hat, wird nicht zurückgezahlt.
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V Dem Autrage auf Berichtigung eincs befarderten oder in der Beförde-
rung begriffenen Telegramms darf von den Telegraphenanstalten nur dann Felgeeben werden, wenn der Antragsteller sich t eber oder Empfänger des be-

aest Ursprungstelegramms oder als Bevollmächtigter eines derselben ausge-
wlesenhat.

8 24.

7 1 Der Aufgeber und der Enipfünger oder auch deren Bevollmächtigte, sau
sie sich als solche gehörig ausweisen, fin berechtigt, sich beglaubigte Abschriften dervon ihnen aufgegebenen, und der an sie gerichteten Telegramme ausfertigen zu

lassen, wenn sie Ort und Tag der Aufgabe genau angeben können, und die Ur-schriften noch vorhanden sind. Diese Ueorrhirn werden in der hiegel 6 Monate
lang aufbewahrt.

11 Für jede Abschrift eines unter Angabe der Aufgabezeit und des Auf-
gabeortes genau bezeichneten Telegramms sind bei Telegrammen bis zu 100 Wörtern
40 Pfennig, bei längeren Telegrammen 40 Pfennig mehr für jede Reihe von 100
Wörtern oder einen Theil derselben zu entrichten. Bei ungenau bezeichneten Tele-
grauunen sind außer der Schreibgebühr die durch die Aussuchung des Telegramms
entstehenden Kosten zu zahlen.

1925.
un #7 Die Bedingungen für Nebeutelegraphen und besoudere Telegraphenanlagen
e sowie für die Fernsprecheinrichtungen werden vom Reichs-Postautte festgesetzt.
grnges.elnrichtungen.

8 26.

eltungs 1 Die vorstehenden Bestimmungen gelten, soweit nicht Abweichungen aus-
berech prucklich vorgeschrieben sind, auch für die Telegramme, welche unter Benutung von

Eisenbahntelegraphen befördert werden.
11 In Bezug auf den telegraphischen Verkehr mit dem Auelande kommen

die Bestimmungen des internationalen Telegraphenvertrages und der etwaigen be-
sonderen Telegraphenverträge zur Anwendung.

5 27.

ie Gegenwärtige Telegraphenordnung tritt am 1. Juli 1897 in Krast.
Berlin, den 9. Juni 1807.

Der Reichskanzler.
Fürst öu Hohen lohe.
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
 4.

(Ausgegeben am 30. September 1897).

10. Regierungs-Verordnung

vom 25. September 1897,

zur Ausführung des Reichsgesetzes vom 15. Juni 1897, betreffend
den Verkehr mit Butter, Käse. Schmalz und deren Ersatzmitteln.

Mit Serenissimi Höchster Genehmigung wird zur Ausführung des Reichs-
gesetzes vom 15. Juni 1897, betreffend den Verkehr mit Butter, Käse, Schmalz
und deren Ersahmitteln, unter Hinweis darauf, daß § 4 desselben am 1. April

1898, 460 Gesetz im Uebrigen am 1. Oktober dieses Jahres in Kraft tritt, verordnetwas folgt:

§51.
Als „Zuständige Verwaltungsstelle“ im Sinne von § 4 des Gesetzes wird

das Fürstliche Landrathsamt
für den Bereich des Fürstenthums bestimmt.

652.

„Zuständige sehirden im Sinne von § 7, „Polizeibehörde“ im Sinne von§8 f ist für das platte Land
das Fürstliche Landrathsamt
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für die städtischen Gemeindebezirke
der Gemeindevorstand.

Greiz, den 25. September 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Dietel.

Lindner.

11. Regierungs-Verordnung

vom 27. September 1897,

betreffend Ausführungsbestimmungen zu dem 6. Abschnitt des
I. Buches des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai 1897.

Zur Ausführung des mit dem 1. Januar 1898 gemäß Art. 1 Abs.2des
Einführungsgesees in Kraft tretenden Gien Abschnittes des ersten Buches des
Handelsgesetzbuches wird mit Höchster Genehmigung Soronissimi das Folgende
verordnet:

Die durch das beregte Reichsgesetz im 6en Abschnitt des ersten
Buches den „Ortspolizeibehörden“ zugewiesenen Zuständigkeiten (88 73, 80)
kommen

den Gemeindevorständen
zu.

„Polizeibehörden“ im Sinne des 8 81 al. 2 des Handelsgesezbuchs
sind für die Städte

die Gemeindevorstände,
für das platte Land und die einem Gemeindebezirk nicht angeschlossenen
Fürstlichen Domanialbesihuungen

das Fürstliche Landrathsamt.
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Das nach 8 81 al. 2 des Handelsgesetzbuchs einzuleitende Zwangs-
verfahren regelt sich nach den Vorschriften in 88 14 ff des Landesgesehes
vom 3. Juli 1879.

Greiz, am 27. September 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Dietel.

Lindner.
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Gesetzsammlung
Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.

(Ausgegeben am 26. Oktober 1897.)

12. Reglerungs-Verordnung
vom 5. Oktober 1897

wegen Ergänzung des der Regierungs-Verordnung vom 30. Juni
1896, betreffend die Abgabe stark wirkender Arzneimittel,

sowie die Beschaffenheit und Bezeichnung der Arzneigläser und
Standgefäße in den Apotheken beiliegenden Verzeichnisses.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi wird hiermit Folgendes bestimmt:

Einziger Paragraph.
In das der Regierungs-Verordnung vom 30. Juni 1896 beiliegende Ver-

zeichniß von Droguen und Präparaten wird ausgenommen:
Thyreoidese prueparata
(Schilddrüsenpräparate).

Die Bestimmungen der genannten Regierungs-Verordnung finden demgemäß
auch auf diese Präparate entsprechende Anwendung.

Greiz, am 5. Oktober 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Dietel.

Saupe.
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13. R 1 k 4 4

vom 23. Oktober 1897,
die Viehzählung am 1. Dezember 1897 betreffend, zugleich als

Anweisung für die Gemeindevorstände.

Nach einem Beschlusse des Bundesraths vom 7. Juli 1892 hat in allen
Staaten des Deutschen Reichs eine Viehzählung nach dem Stande vom 1. Dezember
d. Is. in beschränktem Umfang stattzufinden.

Zur Ausführung des Beschlusses wird für das Fürstenthum hiermit Folgen-
des bestimmt.

81.
Die Zählung erstreckt sich auf Pferde, Rindvieh, Schafe und Schweine.

Für den Pferdebestand sind die Altersklassen unter 4 Jahren und über 4 Jahren,
für den Rindviehbestand diejenigen unter ½ Jahr und über ½ Jahr und für den
Schafebestand und den Schweinebestand diejenigen unter 1 Jahr und über 1 Jahr
besonders zu ermitteln.

82.
Die Leitung und Ausführung der Aufnahme erfolgt durch die Gemeinde-

vorstände, welchen es überlassen bleibt, sich dabei ihrer Gemeindebeamten einschließ-
lich des Polizeipersonals und der Dienerschaft zu bedienen oder besondere Zähler
zu bestellen.

83.
Die Aufnahme erfolgt am 1. Dezember d. Is. unter Benutzung mit Vor-

druck versehener Zählungslisten, welche den Gemeindevorständen im Oktober d. Js.
durch das Statistische Büreau Vereinigter Thüringischer Staaten zu Weimar nebst
der gegenwärtigen, zugleich als Anweisung dienenden dekanmtnachung zugehenwerden. Die Anzahl der Zählungslisten ist so bemessen, daß sie zur Anfertigung
einer von dem Gemeindevorstand bei dessen Akten zurückzubehaltender Abschrift
ausreichen.

84.
Die Gemeindevorstände haben etwaige auf den 1. Dezember d. Is. fallende

Viehmärkte aufzuheben oder zu verschieben und die getroffene Maßregel derart
öffentlich bekannt zu machen, daß auswärtige Marktbesucher von derselben nach
Thunlichkeit rechtzeitig Nachricht erhalten.

65.
Die Ausfüllung der Listen hat am 1. Dezember d. Is. in der Weise zu

erfolgen, daß die mit der Aufnahme betrauten Personen das zu zählende Vieh
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von Haus zu Haus (Gehöft zu Gehöft) durch Nachfrage bei dem Hausbesitzer, bei
dessen Vertreter oder bei den Hausbewohnern ermitteln und dasselbe alsbaldin die
Liste eintragen. In den Spalten 1 und 2 der Liste sind sämmtliche Gehöfte
oder Häuser des Gemeindebezirks ihrer laufenden Nummer nach, auch wenn in den-
selben zu zählendes Vieh nicht vorhanden ist, aufzuführen. 200 Zahleneinträge in
die Spalten 3—14 nicht zu machen sind, ist solches mit einem Strich (—) zu bekunden.

In den Gemeinden mit mehr als 2000 Einwohnern können diejenigen
Häuser, für welche Einträge nicht zu machen sind, aus der Liste weggelassen
werden.

6 .

Gemeindebezirke, in welchen, um die vollständige Durchführung der Zählung
am 1. Dezember sicher zu stellen, mehrere Personen zu deren Vornahme zu bestellen
sind, müssen Seiten der betreffenden Gemeindevorstände rechtzeitig vor dem 1.
zember d. J. in die entsprechende Zahl von Zählbezirken eingetheilt werden. Auch
die Bestellung der mit der Zählung betrauten Personen (Zähler) hat rechtzeitig
vor dem Zählungstage und spätestens bis zum 27. November d. J. zu geschehen.

z7.
Die mit der Vornahme der Zählung beauftragten Zähler sind durch den

Gemeindevorstand gehörig zu unterweisen, zu größter Sorgfalt und Genauigkeit
bei Ausführung ber Zählung zu ermahnen, und insbesondere auch zur Beobach-
tung der Vorschriften dieser Bekanntmachung, von welcher ihnen je ein Abdruck
auszuhändigen ist, sowie der Anleitung zur Ausfüllung der Liste in dem Vordruck

rselben anzuhalten. Die Zähler haben die von ihnen ausgefüllten und zu unter-
zeichnenden Listen nach Beendigung ihrer Zählung unverzüglich an den Gemeinde-
vorstand abzuliefern.

6#.
Alle Hausbesitzer, bezüglich deren Vertreter, endlich auch alle anderen Per-

sonen, die um Ertheilung einer Auskunft von den mit der Vornahme der Zählung
beauftragten Beamten oder Zählern angegangen werden, sind verbunden, die an

se gerichteten, die Zählung betreffenden Anfragen gewissenhaft und erschöpfend zueantworten.

89.
Die dem Gemeindevorstand übergebenen Listen sind von demselben auf ihre

Vollständigkeit und Richtigkeit der einzelnen Angaben auf Grund der demselben
inne wohnenden Kenutiß der örtlichen Verhälmisse zu prüfen, die Gesammtzahl
der in den Listen aufgeführten Häuser ist mit den Angaben in den Spalten 4
und 5 des von dem Statistischen Büreau Vereinigter Thüringischer Staaten in
Weimar herausgegebenen „Ortsverzeichnisse auf Grund der Volkszählung vom 2.
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Dezember 1895“ zu vergleichen und es sind erhebliche dabei hervortretende Ab-
weichungen in einer in die Spalte 15 der Liste aufzunehmenden Bemerkung zu
erläutern.

Demnächst sind die für größere Gemeinden aus gefllen mehreren Listenzusammenzustellen, wozu eine Zählungsliste zu benutzenbewirkter und bescheinigter Prüfung sind de bagen dem Statistischen
Büreau Vereinigter Thüringischer Staaten zu Weimar in dauerhafter Verpackung
bis spätestens zum 15. Dezember d. Is. portofrei einzusenden.

8 10.

Das vorgenannte Büreau ist beauftragt, die Nevision und weitere Bear-
beitung des gesammten Materials der Viehzählung nach den vom Bundesrath ge-
saßten Beschlüssen vorzunehmen.

Zur Sicherung der gehörigen Ausführung dieses Auftrags haben sämmt-
liche Gemeindevorstände allen Anforderungen, welche von dem Vorstande des
Statistischen Büreaus in Bezug auf etwa verzögerte Einsendung der Listen, sowie
wegen etwa nöthiger Aufklärung der in die Listen eingestellten Angaben und wegen
der Berichtigung und endgiltigen Feststellung des Zählungsergebnisses überhaupt an
sie gelangen, mit der erforderlichen Beschlennigung und Sorgfalt nachzukommen.

Greiz, den 23. Oktober 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische, Landesregierung.v. Dietel.

Saupe.
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Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
# 6.

(Ausgegeben am 21. Dezember 1897.)

M 4 2à-Men 4 414. Reg 6 a

vom 18. November 1897,

die Abänderung des Chausseegelder-Tarifs bei den Barrièren Fraureuth
Iund 1l, sowie Greiz UI betreffend.

Nach der im vorigen bezw. laufenden Jahre erfolgten Ueberweisung des sich
von der Gerichtsstraße bis an den Gasthof „zum Anker“ erstreckenden Theiles der
von Greiz nach Reichenbach und Werdau führenden Landstraße an die Stadtge-
meinde Greiz ist für die Hebestellen

Fraureuth (Barrièren I und II)
und Greiz (Barrière III)

je ein neuer Chausseegelder-Tarif bestimmt, der nachstehend zur öffentlichen Kenntniß
gebracht wird.

Greiz, am 18. November 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Dietel.

Saupe.



40

Tarif
der Chaufseegeld--Einnahme Barridre Fraureuth I.

a. b. e. d. * ".—
bis

bis bis bie 9 bis
moanns- girsch- Nenze i

5 "4 ° Wes H rn und: Virsch vor Greiz
weiser Neuodm Mohls-mühle »

2 Fricsen
Pig. 1. Pfg. ViPig. Pig. 1 Pig.

1. d ein Pferd an schwerrmuhrwerlle 8 10 13 18 23 20

Nr. 2. Für ein Plerd an leichtem,
zum Transport von Personen
bestimmten Geschirr, incl.
Schlitten, leer oder besebt. 6 9. 10 15 18. 17

Nr. 3. gue jedes eingespannte Rind,— Q m 5 7 8 18 16 14

Nr. 4. zr ssde Reit-, Pad- oder#edig gehende Pferd#. 4 5 7 10 12 11

Nr. b. jedes ledig gehende Rind,
hlen, Esel rc., sowie für

jeden angespannten Hund. 3 4 5 7 rl!7 8

Nr. 6. V 6 Stüc Klciwieh:Bieg Schase,—* K. 9Gu fre) 3 4 5 7 6 8

Beim Rückpassieren wieder gefällig. Abgabe des Zettels
von Greiz oder
wieder gefällig.
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der Chaufseegeld-Einnahme Barridhre Fraureuth U.

A. b. Uc# 4. o. s. .
bis

ble
bls Herr- bt#e „

5atz. Barrlore 9 blo manna· Olcsch· Grenze] bls Be
Brau· Keudnip#h##n vor Erelmerungen.

rruth I. weller Mohts= mühle Buesen
don

EIEIIIEIIIIIINIIIIIII

Nr. 1. Fr ein Pferd an schwerem Die bel der
Fuhnverlle 4 68 10 13 18 23 20 Barriore

Nr. 2. Für ein Pferd an leichtem. 58
zum Transport von Per- ge
sonen bestinimten Geschirr. Chaussee·
indl. Schliluen, leer oder besetzt 3 6 8 10 15 18 17 ettel und

an der

Nr. 3. Für jedes eingespaume Nind 6 7 8 1315 #-

Nr. 4. Für jeden eingesponnten Frauruthl

F. u2 5 7 8%%%4 peuzegenund an der

Nr. 6. jedes Reit., Pack- Barriorelll
d edig gehende serd 2 4 5 7 %2 HI ku N

Nr. 6. Für jedes ledig * bwen dof
Rind, blen, abzugeben.sowie für jeden ange-

sponnten Hund . 2 8 4 5 7 8 6

Nt. 7. Fur je b6 Etck Kleinvieh:
Kälber, Ziegen, Schafe,
Schweine K. (4 Stück frrhh 3 4 5 7 8 8

VDelm
Kack.
ssieren
lelwleder

geläcg



Tarif
der Chausseegeld-Einnahme Barridre Greiz Ml

(am Reußischen Hof.)

5#. t4d. e. 4. # e F
n 1

 bis. bio bis bis ebio zum? 7l Greue
Saß#. Hirsch= Mohls- Weg= Lsnen

mühle dorf Rendnib weiser vor
« Leubnit Friesen

———————— vVig
Nr. 1. Für ein 16 au schwerem 1 PFuhrwerle 2 „ „ pD 1 20 6

"
Nr. 2. Für ein Pferd an leichtem, #1

zum Tuanspon von Personen » -
bestimmten Geschirr. incl.
—28 leer oder bescht. 2 D. 6 7 11 17 5

Nr. 3. z icdes eingespannie Rind,
....... 2 5 6 9 14 4

 ¼ fe ner, Vofl. dr «
ledig gehende Pferd 2 3 14 6 11 3

Nr. 5. v sches ledig gehende Rind, «
hlssEselethofükjeden angespannten Land . 1 8 4 5 8 3

Nr. 6. je 5 Stück *t“t(* 9..... 1 ss4 5 8 3

Beim Rücpassieren wieder gesällig.Geim Nückpassieren
Abgabe des

ettela
von Fraureuth.



43

15. Negi d.MWr. 4 4

Seine Hochfürstliche Durchlaucht der Fürst haben auf erstatteten Vortrag
gnädigst geruht, die Vereinigung der in Greiz, Alt= und Neugommla, Kurtschau,
Pohlitz, Raasdorf, Irchwitz, Schönfeld und Reinsdorf wohnenden römisch-katholischen
Glaubensgenossen, welcher auch in anderen Orten des Fürstenthums wohnende
Personen römisch-katholischen Bekenntnisses beitreten können, als römisch-katholische
Kirchengemeinde zu Greiz anzuerkennen und als solche zu beslätigen.

Dieser Gemeinde sind die Eigenschaften sowie die Rechte einer juristischen
Person und die Vermögensfähigkeit verliehen, und ist ihr das Recht der selbst-
ständigen Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten nach Maßgabe ihres
Höchsten Orts bestätigten Statuts und der dabei getroffenen besonderen Bestimmungen
und das Recht der freien Ausübung des Kultus und der Seelsorge zugestanden
worden.

Nach Außen wird die römisch-katholische Gemeinde zu Greiz durch ihren
Kirchenvorstand vertreten, welcher aus dem katholischen Pfarrer und sechs von der
Gemeinde gewählten weltlichen Mitgliederm besteht, zu deren Vertretung in Be-
hinderungsfällen noch zwei Ersatzmänner gewählt werden.

Solches wird andurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht.
Greiz, am 4. Dezember 1897.

Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.
v. Dietel.

Saupe.





Gesetzsammlung
für das

Fürstenthum Reuß Aelterer Linie.
M I.

(Ausgegeben am 31. Dezember 1897.)

16. Regierungs-Verordnung
vom 22. Dezember 1897

zur Ausführung des Gesetzes vom 7. Juni 1884, einige Bestimmungen
in Bezug auf die Führung der Vormundschaft über Minderjährige

und andere Pflegebefohlene betreffend.

Mit Höchster Genehmigung Serenissimi wird auf Grund des § 22 des
Gesetzes vom 7. Juni 1884, einige Bestimmungen in Bezug auf die Führung der
Vormundschaft über Minderjährige und andere Pflegebefohlene betreffend, verordnet
was folgt:

Als Kreditpapiere, welche den hierländischen Staatsschuldscheinen und Land-
rentenbriefen gleich zu achten sind, haben im Sinne der §§ 4 und 7 des gedachten
Gesezes bis auf Weiteres auch die von der Mitteldeutschen Bodenkreditanstalt zu

Greiz guf Grund ihres genchmigten, Statuts, § 2 2 und § 39, auszugeben-

Greiz,) den 22.Dozenber 1807.
Fürstlich Reuß-Plauische Landesregierung.

v. Dietel.

Saupe.
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17. W 1 2.Moes. 1 .

vom 28.Dezember 1897,. 6
die Abänderung derrArzneitaxe betreffend.

Nachdem für das Königreich Preußen eine neue, auch für die hierländischen
Apotheken maßgebende Arzueitaxz nach neuen Grundsätzen ausgearbeitet worden
ist, wird dies unter Beiuugnahme auf § 21 der Apothekerordnung vom 10. Junie
1859 und die Regierungs-Verordnung vom 18. Februar 1873 mit dem Bemerken
zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß die neue in R. Gärtners Verlag, Hermann
Heyfelder, in Verlin erschienene Arzueitaxe für das Jahr 1898 mit dem 1. Jannar
künftigen Jahres in Kraft tritt

In dieser neuen Arzneitaxe sind die Preise für die Arzneiabgabe, einschl.
Kork, Tektur und Signatur, getrennt von dem Preise für das Arzneibehältniß in
Ansatz gebracht worden.

Die Arzneibehältnisse sind nach dem Einkaufspreise mit geringem Ausfschlag
für Bruch u. berechnet.

Die Arbeitspreise sind vereinfacht, zum Theil erhöht, dafür aber die Arznei-
mittelpreise entsprechend herabgesetzt, da eine Erhöhung der Arzneitaxe ausge-
schlossen war.

Ueberschreitung der Taxe unterliegt der Bestrafung nach § 148, Ziffer 8
der Gewerbeordnung vom 1. Juli 1883

Greiz, am 28. Dezember 1807.

Fürstlich Reuß-Plauische „Landesregierung.v. Dietel.

Saupe.

13. Gesetz
1 29. Dezember 1897

die Verbesserung des Nsieintoneleon der Volksschullehrer auf dem
platten Lande betreffend.

Wir Heinrich der Zwei= und Zwanzigste
von Gottes Gnaden Aelterer Linie souveräner Fürst Reuß, Graf und

Herr von Plauen, Herr zu Geei, Kranichfeh, Gera, Schleiz und Lobenstein
verordnen mit n-'' des ai was folgt:
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*
An Stelle der Bestimmungen in § 1, Absatz 1 und 8 des Gesetzes vom

20. Dezember 1885 treten für Volksschullehrer auf dem platten Lande folgende
Vorschriften:

Das zu Geldwerth angeschlagene Diensteinkommen eines ständigen
Lehrers auf dem platten Laude soll neben angemessener freier Wohmung undfreier Heizung der Schulstube mindestens 1000 Mark jährlich betragen.

Schulamtskandidaten, welche noch im Vorbereitungsdienste stehen, d. h.
die in § 10 der Consistorial-Bekanntmachung vom 15. April 1886 geord-
nete zweite (Wahlfähigkeits-) Prüfung noch nicht bestanden haben, erhalten
auf dem platten Lande neben freier Wohnung und freier Heizung der
Schulstube 840 Mark und, sofern mit der einem Schulamtskandidaten pro-
visorisch übertragenen Stelle Kirchendienst verbunden ist, die Einkünfte des
lehteren biv zum Betrage von 150 Mk.

82.
§ des Gesetzes vom 31. Jannar 1891 wird dahin abgeändert,

daß den Volksschullehrern auf dem platten Lande von den Schulgemeinden
folgende Alterszulagen jährlich zu gewähren sind:

nach giahriger Dienstzeit 150 Mk.weite tre 150 „
9 — " . „ 1

„ 16„ » 150»

„ 20 „ „ 110 „

 25 „ 590

83.
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1898 in Kraft.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und Unser
Fürsilchen Jnsiegel beidrucken lassen.Gegeben Neuc Burg Greiz, den 29. Dezember 1897.

(gez) Heinrich XAdI.
(ggez) v. Dietel.

19. Gesetz
vom 30. Dezember 1897

zur Abänderung einiger, die Pensionirung der in Ruhestand tretenden
Geistlichen und Kirchendiener betreffenden Bestimmungen der Gesetze

vom 27. März 1868 und 3. Februar 1892.
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Wir Heinrich der Zwei= und 3vaigstevon Gottes Gnaden Aelterer Linie sonveräner Fürst Reuß, Graf und

Herr von Plauen, Herr zu Greiz, Krenichfect, Gera, Schleiz und Lobensteinc. .verordnen mit Zustimmung des ubtagi was folgt:
81.

Bei Berechnung der Größe der Pension der in den Ruhestand tueiemenGeistlichen und Kirchendiener findet die beschränkende Bestimmung des § 2Gesetzes vom 27. März 1868, daß der Ruhegehalt bei einem Diensteinkommen .
zu 1000 Thaler (3000 Mk.) überhaupt nicht über 600 Thaler (1800 Mk.), bei
höherem Einkommen außerdem noch höchstens 50 Prozent des überschießenden Be-
trages steigen soll, keine Anwendung.

ie Beschränkung der Höhe der Pension in 8 4 des Gesetzes vom
3. Februar 1892 bleibt bestehen.

8 2.
§ 3 des Gesetzes vom 3. Februar 1892 wird aufgehoben.
An dessen Stelle tritt folgende Beslimmung:

ie in § 3 alin. b des Gesebes vom 27. März 1868 den Geistlichen
und Kandidaten des geistlichen Ministeriums, welche in ein durch
Emeritirung erledigtes geistliches Amt mit einem Jahreseinkommen von
1500 Mk. und darüber eintreten, auferlegten Beiträge zum Pensions=
sonds sind, wenn das mit dem Amte verbundene Jahreseinkommen
weniger als 6000 Mk. beträgt, nur für die ersten Fwvei Jahre der
Amtsführung zu leisten und kommen künftig dann in Wegfall, wenn
das jährliche Diensteinkommen an sich schon mehr nicht als 3200 Mk.
ausmacht, im Uebrigen insoweit, als durch Leistung des in der ange-
führten Gesetzesstelle vorgeschriebenen jährlichen Beitrags das Jahres-=
einkomnen des Geistlichen unter den Betrag von 3200 Mk,. oder
wenn der betreffende Geistliche bis dahin ein höheres Einkommen als
3200 Mk. jährlich hatte, unter den Betrag dieses höheren Einkommens
herabsinken würde.

Urkundlich haben Wir dieses Gesetz Höchsteigenhändig vollzogen und Unser
Fürstliches Insiegel beidrucken lassen.

Gegeben Neue Burg Greiz, den 30. Dezember 1897.

(gez.) Heinrich X#A#l.
(ages) v. Dietel.
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Jahrgang 1897.

A. %
Acetylengas, dessen HersicllungS
Richemt, dessen Vehegnihenweiceung 7.

# erszusagen #i* Voflsschulieheer auf demplalten Lande S.

iiSrnr8 dic Abgabe starl wirkendersowie die Beschaffenheil und Bezeichnungn Arzneigläser und Standgefäße in den Apo-
thelcu S. 35

Arczneitaxe, Aucarbeitung einer neuen A.
S. 46.

i

i

Aussütrung des Börsengeseces S. 1.

des Reich agesebes v om 15. Juni 1897.ber. den sheic mit Buo, Käse, Stwaltt
und deren Ersa#mitieln S. 31

ues Gesches vom 7. Jum 1884. einige
Bestimmungen in Bezug auf die Führung der
Vormuoschaft über Mindersährige und andere
Pflegebesohlene beir. S. 15.

———— zu dem 6. Ab.schnitte deo 1. Beis E
om 10. Moi1 S

Ausländer, deren Uebertritt von einer crist..
lichen Consession zur anderen S. 1. «

Dienstes«-winkt smtteldentsche in Greiz,

» den

«ll

deren 3½% hommual,1 ihatione sind bisauf Weiteres den hierländischen Staatsschuld-scheinen und Srrirn gleich 4# bchun
S 45.

WVörvensesch pom 22. Juni 1896, dessenAusführungS.
b„ der Verkehr mit B., Käse,

Fochu. und deren Ersatzmitteln. Aussührnchsgesetzes vom 15. Juni 1897

Caulseegeldertarif, dessen Abänderung bei
misten Fra#mreuth 1 und II sowie Greiz

Sunmnurst emaettne: s. unter K.
Credilpaplere s. undter K.

Consession, Uebertritt von Ausländem voneiner christlichen C zur anderen S.

D.
lenfleinlommen, Voerbesscrung des Dienst-

t einkommmens der Volksschullehrer auf dem
platten Lande S. 46

E.

zuun die im Jahre 1897Ein zu
entrichtende S.5
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F. M..
Margarine s. Butter.G.

» Fikilik-sonptatiou,Abändmmgdekmik

OtlflklchhdmuPensiontnncqäsct der Krone Preußen abgeschlossenen S. 7.
Minderjlährige, Regicrungsverordnung zur

H. Ausführung des Gesebes. vom 7. Jumi 1884,
Handelsgesetzbuch, #ueführungebestimn. . nige Bestimmungen in Bezug auf die Führung
ungen zu dem 6. A W des 1. Buches des neveroesmat iek Vinderiahri ge und
elben S. 32.

NitteldeuticheBodeukreditanstalts.Bodeu-
J. lreditanilalt.

Juristische Persen, Verleihung der Rechte NM
einer aldhen an den Verein Turnerschaft in: "
Grei O65%

—, an die römisch, katholische Kirchengemeinde
in Greiz S. 43. P.

K Nastent über die im Won 1807 zu ent-tichlende EinlommenstenerS.

Käsef.Burcr. w Veunstonirung der n — tretendenGeistlichen und Kirchendi
Katgolische Kirchengemelade in Greiz. Nfsegebefohle j. Nderen Anerkenmung und Beslätigung sowie Ver-

leihung Rechte einer juristischen oson undder M#mgeneseiigeet an dieselbeS. O
Kirchendiener, deren Pensionirung S. 47. D

Alrchengewelnde, rtei detholische #. "
Katholische Kirchengem ' S.

Koarde s. Wiilitar· Convenlion. *4ê#ß r!—ie Berelne, Perionalber.
r änderungen S. 3.
1r -Osligatlonen s. Bodenkredit-Anstalt. Somatzs.Bulter.

Kreditpapiere, als solche, welche den hier. Standgesäße s. Arzueimittcl.
ländischen Staoksschuldscheinen und Landrenten=

leich .9 sachteen sind, haben bis au T.
e u von der zaehelns

obenkreditanstalt zu Greiz guszugebenden, 3½%Kommunal-Obligalionen zu gelten S. 45. *“ .i vrdekerenerneefnelfürdasDeusscheReich,

Imnerschaft in Greiz. Verleibung." Riechte ciner furistischen Person an La’sche
Tehrer s. Volksschullehrer. S. 5.
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u. Vormundschaft s. Minderjährige.

B. i W.
Bermõgenssfahigselt, deren Borleihung an « Waagen s. Aichamtdie römisch-kotholische Kirchengemeinde in Greiz

S. 43.
Sleglätzrang, die am 1. Dezember 9 x.

stallfindende S. 36. 9.
Polksschutlehrer ausf dem platten Lande,

Verbesserung deren Diensleinkommens S. 46. I.
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